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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung PUR771 Harz
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine Daten verfügbar
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Importeur/Alleinvertreter
HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45
Deutschland-25436 Tornesch
Postfach: 2151
Deutschland-25437 Tornesch
Telefon: +49-(0)4122-701-0
Telefax: +49-(0)4122-701-400
E-Mail: msds@hellermanntyton.de
Auskunft gebender Bereich: Safety and Environmental Management
www.HellermannTyton.de
1.4 Notrufnummer
+49-(0)551-190024 (Deutschland, Göttingen)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische
Enthält: Gemisch aus N,N'-Ethan-1,2-diylbis(decanamid), 12-Hydroxy-N-[2-[1-
(oxydecyl)amino]Ethyl]octadecanamid und...
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1/3.2 Stoffe/Gemische
Beschreibung
Mischung synthetischer Harze
Gefährliche Inhaltsstoffe

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen
Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Beschmutzte, getränkte Kleidung
sofort ausziehen.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
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Nach Hautkontakt
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Nicht abwaschen mit:
Lösemittel/Verdünnungen
Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und
Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeiführen. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die
Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. Ruhig stellen.
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfügbar
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Zusätzliche Angaben
Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Explosions- und Brandgase
nicht einatmen. Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen
lassen.
5.1 Löschmittel
Keine Daten verfügbar
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Daten verfügbar
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Keine Daten verfügbar
6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer,
Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung
Geeignetes Material zum Aufnehmen
Sand
Erde
Kieselgur
Wasser (mit Reinigungsmittel)
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang
Vermeiden von:
Hautkontakt
Augenkontakt
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Behälter dicht geschlossen halten. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Nur im
Originalbehälter aufbewahren/lagern.
Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Stoffe
Fernhalten von:
Starke Säure
Lauge
Oxidationsmittel
Lagerklasse
Nicht brennbare Flüssigkeiten
Nicht brennbare Feststoffe
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Schützen gegen:
Hitze
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Lagertemperatur

Wert 5 - 35 °C
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter
Bemerkung
Enthält keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, für die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt
ist.
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Maßnahmen zum Verhindern von Exposition
siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.
Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz
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Hautschutz
Geeigneter Handschuhtyp
Stulpenhandschuhe
Geeignetes Material
NBR (Nitrilkautschuk)
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer) >480 min
Dicke des Handschuhmaterials >0,4 mm
Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer): >480 min
Empfohlene Handschuhfabrikate

DIN-/EN-Normen:
DIN EN 374

Zusätzliche Handschutzmaßnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.
Bemerkung
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen.
Körperschutz
Geeigneter Körperschutz
Chemikalienschutzanzug
Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei:
unzureichender Belüftung
Staubentwicklung
Bemerkung
Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand
flüssig
Farbe
schwarz
Geruch
charakteristisch

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Flammpunkt (°C) nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Entzündbarkeit nicht bestimmt
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Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

untere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Dampfdruck ca.100 hPa Temperatur =50 °C

Dampfdichte nicht bestimmt

Relative Dichte 1,42 g/cm³ Temperatur 20 °C

Fettlöslichkeit (g/L) nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit (g/L) Keine Prüfung erforderlich, da der
Stoff bekanntermaßen in Wasser
unlöslich ist.

Löslich (g/L) in nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-
Octanol/Wasser

nicht bestimmt

Selbstentzündungstemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

Viskosität, dynamisch nicht bestimmt

Auslaufzeit >150 S 4 DIN 53211

Auslaufzeit >100 S 6 DIN EN ISO 2431

Viskosität, kinematisch nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unverträgliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Alkalien (Laugen)
Säure, konzentriert
Oxidationsmittel
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Schwere Augenschädigung/-reizung

In-vitro-Augentest
leicht reizend, aber nicht einstufungsrelevant.
Bemerkung
reversibel.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
12.6 Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

Abfallschlüssel Produkt 080409
gefährlicher Abfall Ja.
Abfallbezeichnung
Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nr. nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.2 Offizielle Benennung für die
Beförderung

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.3 Klasse(n) nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.4 Verpackungsgruppe nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.5 UMWELTGEFÄHRDEND nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.6 Besondere
Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar
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Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.7 Massengutbeförderung
gemäß Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens 73/78 und
gemäß IBC-Code

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Transport innerhalb des Werksgeländes des Verwenders: Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden
und sicheren Behältern. Sicherstellen, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines
Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
für den Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Sonstige EU-Vorschriften
Angaben zur Richtlinie 1999/13/EG über die Begrenzung von Emissionen flüchtiger organischer
Verbindungen (VOC-RL)

Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) in Gewichtsprozent: 0 Gew-%
VOC-Wert (in g/L): 4 g/L

Nationale Vorschriften
Deutschland
Wassergefährdungsklasse (WGK)

schwach wassergefährdend (WGK 1)
Quelle
Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 4.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkürzungen und Akronyme
Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung PUR771 Härter
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine Daten verfügbar
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Importeur/Alleinvertreter
HellermannTyton GmbH
Großer Moorweg 45
Deutschland-25436 Tornesch
Postfach: 2151
Deutschland-25437 Tornesch
Telefon: +49-(0)4122-701-0
Telefax: +49-(0)4122-701-400
E-Mail: msds@hellermanntyton.de
Auskunft gebender Bereich: Safety and Environmental Management
www.HellermannTyton.de
1.4 Notrufnummer
+49-(0)551-190024 (Deutschland, Göttingen)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gesundheitsgefahren

Acute Tox. 4
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsgefahren
Skin Irrit. 2
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsgefahren
Eye Irrit. 2
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsgefahren
Resp. Sens. 1
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Gesundheitsgefahren
Skin Sens. 1
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsgefahren
Carc. 2
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Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese
Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
Gesundheitsgefahren
STOT SE 3
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H335 Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsgefahren
STOT RE 2
Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder
wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht).

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme

GHS07 GHS08
Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise für Gesundheitsgefahren
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese
Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder
wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht).

Sicherheitshinweise
Allgemeines:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Prävention:
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P285 Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen.
Reaktion:
P304 + P341 BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in
einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P362 + P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
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Aufbewahrung:
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Entsorgung:
P501 Inhalt/Behälter zuführen.

Produktidentifikatoren
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
9016-87-9 Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen
Besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente für bestimmte Gemische
Enthält: Isocyanate
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Besondere Vorschriften für die Verpackung
Ertastbares Warnzeichen (EN/ISO 11683).
2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
Bemerkung
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
3.1/3.2 Stoffe/Gemische
Gefährliche Inhaltsstoffe
Diphenylmethandiisocyanat, Isomeren und Homologen 40 - 100 %

CAS 9016-87-9
Acute Tox. 4, H332 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Resp.
Sens. 1, H334 / Skin Sens. 1, H317 / Carc. 2, H351 / STOT SE 3,
H335 / STOT RE 2, H373

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen
Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile
Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand
künstliche Beatmung einleiten.
Nach Hautkontakt
Sofort abwaschen mit:
Wasser und Seife
Nicht abwaschen mit:
Lösemittel/Verdünnungen
Nach Augenkontakt
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und
Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeiführen. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die
Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. Ruhig stellen.
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten verfügbar
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4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
Zusätzliche Angaben
Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen. Zum
Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.
5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel
alkoholbeständiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Löschpulver
Wassernebel
Ungeeignete Löschmittel
Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Daten verfügbar
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen
anzuwendende Verfahren
Nicht für Notfälle geschultes Personal
Notfallpläne
Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen.
6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer,
Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Sicherstellen, dass Abfälle aufgenommen und
sicher gelagert werden.
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Für Rückhaltung
Geeignetes Material zum Aufnehmen
Sand
Erde
Kieselgur
Wasser (mit Reinigungsmittel)
Ungeeignetes Material zum Aufnehmen
Saugmaterial, organisch
Für Reinigung
Geeignetes Material zum Verdünnen oder Neutralisieren
Für verschmutzte Flächen: Gemisch (entzündlich) aus Wasser (45Vol.%)+Ethanol / Isopropanol
(50Vol.%)+Ammoniak-Lösung (Dichte=0,88) (5Vol.%)
Gemisch (nicht entzündlich) aus Natriumcarbonat (5Vol.%)+ Wasser (95Vol.%)
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
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Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. In gut belüfteten Zonen oder mit Atemfilter arbeiten.
Hautschutzplan erstellen und beachten!
Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Gründliche Hautreinigung sofort nach der
Handhabung des Produktes.
Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang
Bei Allergien, Asthma und chronischen Atemwegserkrankungen kein Umgang mit Zubereitungen dieser Art!
Behälter nicht mit Druck entleeren. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
Brandschutzmaßnahmen
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
Anforderungen an Lagerräume und Behälter
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Behälter dicht geschlossen halten. Behälter
nicht gasdicht verschließen.
Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Stoffe
Fernhalten von:
Starke Säure
Lauge
Oxidationsmittel
Lagerklasse
Brennbare Flüssigkeiten
Brennbare Feststoffe
Nicht brennbare Flüssigkeiten
Nicht brennbare Feststoffe
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen
Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Schützen gegen:
Hitze
UV-Einstrahlung/Sonnenlicht
Feuchtigkeit
CO2-Bildung in geschlossenen Behältern läßt Druck entstehen.
Lagertemperatur

Wert 5 - 35 °C
7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
8.1 Zu überwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte
CAS-Nr. Arbeitsstoff LTV STV Bemerkung
9016-87-9 pMDI (als MDI berechnet) 0,05 inhalable aerosol

mg/m³
0,05 (1) mg/m³ (1) 15 minutes average

value (2) Ceiling limit
value

Deutschland

LTV = Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
STV = Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Quelle: GESTIS International Limit Values (http://limitvalue.ifa.dguv.de/)
Überwachungs- bzw. Beobachtungsverfahren: GESTIS Analytical Methods (http://amcaw.ifa.dguv.de/)

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische Maßnahmen zum Verhindern von Exposition
siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.
Persönliche Schutzausrüstung
Augen-/Gesichtsschutz
Geeigneter Augenschutz
Gestellbrille mit Seitenschutz
Hautschutz
Geeigneter Handschuhtyp
Stulpenhandschuhe
Geeignetes Material
CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk)
NBR (Nitrilkautschuk)
Dicke des Handschuhmaterials >0,4 mm
Tragedauer bei gelegentlichem Kontakt (Spritzer): >480 min
Zusätzliche Handschutzmaßnahmen
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlässigkeit überprüfen.
Körperschutz
Geeigneter Körperschutz
Chemikalienschutzanzug
Atemschutz
Atemschutz ist erforderlich bei:
unzureichender Belüftung
Geeignetes Atemschutzgerät
Filtrierende Halbmaske (DIN EN 149)
ABEK-P2
Geeignetes Atemschutzgerät:
Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) (DIN EN 133)
Bemerkung
Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz
getragen werden.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen
Aggregatzustand
flüssig
Farbe
schwarz
Geruch
charakteristisch

Parameter Methode - Quelle - Bemerkung

pH-Wert nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt

Flammpunkt (°C) >100 °C

Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt

Entzündbarkeit nicht bestimmt

Obere Explosionsgrenze nicht bestimmt

untere Explosionsgrenze nicht bestimmt

Dampfdruck nicht bestimmt

Dampfdichte nicht bestimmt

Relative Dichte ca.1,2 g/cm³ Temperatur 20 °C

Fettlöslichkeit (g/L) nicht bestimmt

Wasserlöslichkeit (g/L) Keine Prüfung erforderlich, da der
Stoff bekanntermaßen in Wasser
unlöslich ist.

Löslich (g/L) in nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient n-
Octanol/Wasser

nicht bestimmt

Selbstentzündungstemperatur nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1 Reaktivität
Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilität
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Es liegen keine Informationen vor.
10.5 Unverträgliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Die Zubereitung reagiert langsam mit Wasser unter...
Bildung von:
Kohlendioxid
Exotherme Reaktion mit:
Alkalien (Laugen)
Säure, konzentriert
Oxidationsmittel
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Zersetzt sich nicht bei der vorgesehenen Verwendung.
Exotherme Zersetzung unter Bildung von:
Alkohole
Amine
Cyanwasserstoff (Blausäure)
Isocyanate
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid
Stickoxide (NOx)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Abschätzung/Einstufung
leicht reizend, aber nicht einstufungsrelevant.
Ergebnis / Bewertung
reversibel.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung der Atemwege

Abschätzung/Einstufung
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Sensibilisierung
durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
STOT SE 1 und 2
Abschätzung/Einstufung
Kann die Organe schädigen. Kann bei Einatmen die Leber schädigen. Kann bei Einatmen die Nieren schädigen.
STOT SE 3

Abschätzung/Einstufung
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann die Atemwege reizen.

STOT SE 3
Reizung der Atemwege

Abschätzung/Einstufung
Kann die Atemwege reizen.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizität
Es liegen keine Informationen vor.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilität im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.
12.6 Andere schädliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Sachgerechte Entsorgung / Produkt
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sachgerechte Entsorgung / Verpackung
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

Abfallschlüssel Produkt 080501
gefährlicher Abfall Ja.
Abfallbezeichnung
Isocyanatabfälle

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
Landtransport (ADR/RID) Seeschiffstransport (IMDG) Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-Nr. nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.2 Offizielle Benennung für die
Beförderung

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.3 Klasse(n) nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.4 Verpackungsgruppe nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.5 UMWELTGEFÄHRDEND nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.6 Besondere
Vorsichtsmaßnahmen für den
Verwender

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

14.7 Massengutbeförderung
gemäß Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens 73/78 und
gemäß IBC-Code

nicht anwendbar nicht anwendbar nicht anwendbar

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
Transport innerhalb des Werksgeländes des Verwenders: Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden
und sicheren Behältern. Sicherstellen, dass Personen, die das Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines
Unfalls oder Auslaufens zu tun ist.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
für den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften
Deutschland
Wassergefährdungsklasse (WGK)

schwach wassergefährdend (WGK 1)
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Abkürzungen und Akronyme
Für Abkürzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkürzungen).
Änderungshinweise
* Daten gegenüber der Vorversion geändert
*14.
Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr
bei keinem anderen Expositionsweg besteht).
H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder
wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht).
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